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b) Name, Art, Gattung und Größe des betreffenden 
Fahrzeuges,

c) eine Schilderung des Herganges unter Angabe von 
Wind, Wetter, Strom und sonstigen besonderen Be
obachtungen sowie einer Havarieskizze.

§ 15 

Untersuchung

(1) In der Untersuchung sind alle Ursachen, Umstände 
und Folgen festzustellen, die zur Aufklärung der 
Havarie sowie des Umfanges der Schuld der Beteiligten 
erforderlich sind. Die Untersuchung soll Voraussetzun
gen für die Verhütung von Havarien schaffen. .

(2) Die Untersuchung ist unverzüglich nach der Mel
dung einer Havarie einzuleiten und so schnell wie 
möglich abzuschließen.

(3) Die Untersuchung wird vom Vorsitzenden der See
kammer geleitet. Er hat alle der Beweisführung dienen
den Maßnahmen zu ergreifen und die Mitwirkung des 
zuständigen Schiffssicherheitsaktivs zu sichern.

(4) Die Rechtsträger. Eigentümer und Besitzer von 
Fahrzeugen sowie die Schiffsführer sind verpflichtet, der 
Seekammer die von ihr angeforderten Schiffspapiere 
und sonstigen Unterlagen einzureichen sowie Auskünfte 
zu erteilen.

(5) Nach dem Einlaufen eines Fahrzeuges in einen 
Hafen der Deutschen Demokratischen Republik soll die 
Besatzung nicht gewechselt werden, bis das Havarie
verfahren abgeschlossen ist.

§ 16 

Beteiligte

Beteiligter in einem Havarieverfahren ist der Bürger 
der Deutschen Demokratischen Republik, dessen Tun 
oder Unterlassen mit großer Wahrscheinlichkeit für die 
Havarie ursächlich ist. Eine Person kann auch im Ver
lauf des Havarieverfahrens zum Beteiligten erklärt wer
den. In diesem Falle ist die Havarieverhandlung auf 
Verlangen des Beteiligten auszusetzen, wenn er einen 
Beistand hinzuziehen will.

§ 17 

Beistände

(1) Die Beteiligten können sich jederzeit der Hilfe 
eines rechts- und sachkundigen Beistandes bedienen.

(2) Den Beteiligten und den Beiständen kann auf Ver
langen Einsicht in ‘die Akten gewährt werden, soweit 
dies die Untersuchung nicht gefährdet.

§ 18 

Ladung

(1) Der Vorsitzende der Seekammer hat die erforder
lichen Ladungen vorzunehmen.

(2) Die Ladung hat so rechtzeitig zu erfolgen, daß die 
Wahl eines Beistandes und das Erscheinen zur Havarie
verhandlung möglich ist. Die Ladung ist zu begründen.

(3) In der Ladung ist darauf hinzuweisen, daß dem 
Geladenen bei schuldhaftem Ausbleiben die dadurch 
entstehenden Kosten ganz oder teilweise auferlegt wer
den können.

(4) Die Ausfertigung der Ladung an ausländische 
Zeugen soll wenigstens 4 Wochen vor Durchführung der 
Havarieverhandlung übersandt werden.

§ 19

Abschluß der Untersuchung

Die Untersuchung wird durch Verfügung des Vor
sitzenden der Seekammer abgeschlossen. Die Verfügung 
ist zu begründen. In der Verfügung sind folgende Ent
scheidungen zu treffen:

a) Durchführung einer Havarieverhandlung oder

b) Übergabe der Untersuchungsergebnisse an den 
Staatsanwalt bei Verdacht des Vorliegens einer 
strafbaren Handlung oder

c) Einstellung des Havarieverfahrens.

§ 20 

Einstellung

(1) Das Havarieverfahren kann eingestellt werden, 
wenn die Havarie weder vom Schiffsführer, von einem 
anderen Besatzungsmitglied des Fahrzeuges noch von 
Mitarbeitern anderer Institutionen und Betriebe der 
Deutschen Demokratischen Republik verschuldet wor
den ist.

(2) Vor der Einstellung des Havarieverfahrens ist die 
Zustimmung des Havariekommissars einzuholen und 
die zuständige Versicherungseinrichtung zu hören.

(3) Die Verfügung über die Einstellung ist dem Be
teiligten zuzustellen.

5. A b s c h n i t t  

Havarieverhandlung

§ 21

Öffentlichkeit der Havarieverhandlung

(1) Die Havarieverhandlung ist öffentlich.

(2) Die Seekammer kann für die Havarieverhandlung 
oder für einen Teil der Havarieverhandlung die Öffent
lichkeit ausschließen, wenn es zur Geheimhaltung be
stimmter Tatsachen erforderlich ist.

(3) Der Spruch ist öffentlich zu verkünden. Unter den 
Voraussetzungen des Abs. 2 kann auch für die Verkün
dung der Begründung des Spruches die Öffentlichkeit 
ausgeschlossen werden.


